Lösungen Probeklausur

1. Sachlich        :  § 13 GVG ,§ 23a I Nr.2, II Nr. 1 GVG i.V. m. §  23 c I GVG AG-Betreuungsgericht, 
örtlich           : AG Wedding (zuständig f. Reinickendorf), § 272 FamFG
funktionell   : Richter bei Erstbestellung (§ 22 IV GVG), § 15 I Nr. 1 RPflG i.V. m. 1814, BGB
 
2. Eine Behinderung ist im betreuungsrechtlichen Verfahren eine psychische, geistige, seelische oder körperliche Beeinträchtigung, die dazu führen kann, dass man im alltäglichen Leben Unterstützung benötigt.
 Durch ein Gutachten (§280 III FamFG), ein ärztliches Attest (§ 281 I FamFG), Sozialbericht (§ 279 II FamFG), evtl. Pflegegutachten (§ 282 FamFG)
3. Mit dem Tod des Betreuten oder durch Aufhebungsbeschluss (§ 1870 BGB), wenn die Voraussetzungen wegfallen (§1871 BGB)
4. Der freie Wille ist die Fähigkeit eine Einsicht zu erlangen und nach dieser zu handeln
5. Eine geordnete Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben. Davon befreit sind Ehegatten, Abkömmlinge, Eltern, Vereins-und Behördenbetreuer
6. XVII rechtliche Betreuung, XIV  Unterbringung nach PsychKG , AR, X Zuweisungssachen (§§ 2,29,30 i.V.m. Anlage I AktO)
7. Materiell: §§ 1814 -1888, BGB formell: §§ 271ff FamFG
8. Einstw. Anordnung mit der Zustellung/Bekanntgabe an den Betreuer ( §§15 II, 40 I+ II,41, 287 FamFG), bei sofortiger Wirksamkeit: Eingang auf der Geschäftsstelle mit Präsentat
9. Zivilrechtlich: BGB     öffentlich-rechtlich: PsychKG
10. a) Krankheit      b) Selbstgefährdung
11. Name des Betreuers
12. b) Wer unter einer dauerhaften Störung der Geistestätigkeit leidet  c) Wer zwischen 0 und 7 Jahren ist
13. Mit Bekanntgabe an den Betreuer, in Eil-Sachen durch Übergabe an die Geschäftsstelle (Präsentat)
14. Mit Zustellung nach Rechtskraft

15. Rechtspfleger: Betreuerwechsel mit Vorschlag, Vergütungsantrag Betreuer, Kontoauflösung,                Wohnungskündigung, Kontrolle des Betreuers

Richter: Genehmigung einer Fixierung, Unterbringungsantrag, Gutachtenauftrag

16. Aus der Anzahl der Geburten, die die Verwandtschaft vermittelt. Gerade Linie 2. Grad


17. a) Hier müsste ein Verhinderungsbetreuer eingesetzt werden, der die Betreuerin in der angegebenen Zeit, in der sie verhindert ist die Betreuung zu führen, vertritt.
Der Richter ist funktionell zuständig.

b) Der Rechtspfleger, da hier kein Betreuerwechsel im eigentlichen Sinne stattfindet (innerhalb des Vereins).

[bookmark: _GoBack]c) Ja, da hier der Wunsch des Betreuten zu berücksichtigen ist (§ 1868 V BGB, jedoch hat das Gericht hier einen Ermessensspielraum). Der Rechtspfleger ist hier funktionell zuständig (§3 Nr.2b RPflG).

18. a) zugestellt am: 18.07.2025,24:00 Uhr rechtskräftig am:  02.08.2025 0:00 Uhr
b) zugestellt am: 29.07.2025, 24:00 Uhr, rechtskräftig am:  13.08.2025 0:00 Uhr



